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Die schriftliche parlamentarische Anfrage 

Nr. 1270/J-NR/77, betreffend eine Fortbildungsveranstal­
tung, die die Abgeordneten Dr.SCHNELL und Genossen am 

20. Juni 1977 an mich richteten, beehre ich mich wie 
folgt zu beantt;.7orten: 

ad 1 und 2} 

Die durch die Rundschreiben Nr. 155/1974 
und 106/1975 meines Ministeriums getroffenen Regelungen 

bezüglich der Teilnahme von Lehrern an Lehrerfortbil­
dungsveranstaltungen beziehen sich auf dienst- und 

besoldungsrechtliche Aspekte der ~'reistellung von Lehrern 

zur Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen, haben aber 
keinen weiteren Bezug auf die Fortbildungsveranstaltungen 

selbst. Selbstverstäridlichstehen Fortbildungsveranstal­

tungen, die vom Bundesministerium für Unterricht und 

Kunst oder den L~ndesschulräten oder von speziellen Ein­
richtungen dieser Stellen durchgeführt werden,· den teil­

nehmenden Lehrern kostenlos zur Verfügung. Auf die Ver­
anstaltungen anderer Einrichtungen (z. B. Verbände, 
Vereinigungen) nehme ich hinsichtlich ihrer thematischen 

Gestaltung und ihrer Finanzier\Jng keinen Einfluß, auch 
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dann nicht wenn sie gemäß der zitierten Rundschreiben 

als Lehrerfortbildungsvercm~tal tungen anerkannt. oder 
genehmigt werden. Ich halte es für selbstverständlich, 

daß auch solche Veranstaltungen den Lehrern kosten­

los zur Verfügung stehen. 

ad 3 und 4) 
Es ist meine Auffassung, daß für Fort­

bildungsveranstaltungen, die alsoffen~ Veranstaltungen 

ausgeschrieben werden und für die eine Anerkennung als 

Lehrerfortbildungsveranstalt.ung angestrebt wird, von 
den Te i lnehrnern an dieser Veranstaltung eine Mitglied­

schaft bei einer politischen Partei nicht erfragt 
werden darfo Von der Vereinigung für Politische 

Bildung/Politische Akademie in 1120 Wien, Tivoligasse 73, 
wurde mir im Hinblick auf die gegenständliche Anfrage 

mitgeteilt, daß die Erfragung der Parteizugehörigkeit 

nur bei Anmeldungen zu Seminaren für Parteifunktionäre 

erfolgt, nicht aber bei offenen Seminaren, also solchen, 

die unter bestimmten Voraussetzungen als Lehrerfort­
bildungsveranstaltungen anerkannt werden. Durch ein 

Kanzleivers.ehen in der genannten Politischen Akademie 
wurden aber für eine Veranstaltung, die als Lehrerfort-· 

bildungsveranstaltung anerkannt war, falsche Anmeldefor­
mulare an die Interessenten für dieses Seminar ausgesandt. 
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